
Einreisebestimmungen für Hunde in Österreich: 

Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland benötigen zur Einreise nach Österreich einen gültigen 

Personalausweis, einen gültigen oder seit höchstens einem Jahr abgelaufenen Reisepaß bzw. einen gültigen, 

behelfsmäßigen Personalausweis, ausgestellt vom Land Berlin. 

 

Kinder von 0 - 16 Jahren 

müssen einen Kinderausweis haben oder im Reisepass eines Elternteils eingetragen sein. 

Ab dem 10. Lebensjahr benötigt man in dem Kinderausweis ein Lichtbild.  

 

Einreise mit Hunden, Katzen, Frettchen und anderen Heimtieren -  

Auszug aus den Veterinärbehördlichen Bestimmungen: 

Einfuhr von Hunden, Katzen, Frettchen und anderen Heimtieren im Reiseverkehr aus Drittstaaten nach 

Österreich nach dem 3. Juli 2004. Wenn Heimtiere im Reiseverkehr die unten angeführten Bedingungen erfüllen, 

unterliegen sie in Österreich nicht der grenztierärztlichen Kontrolle. 

 

Heimtiere 

Als Heimtiere gelten Hunde, Katzen, Frettchen, Wirbellose (ausgenommen Bienen und Krebstiere), tropische 

Zierfische, Amphibien, Reptilien, Vögel (ausgenommen Geflügel) sowie Nager und Hauskaninchen, die ihre 

Eigentümer oder eine andere natürliche Person, die während der Verbringung im Auftrag des Eigentümers für die 

Tiere verantwortlich ist, begleiten und nicht dazu bestimmt sind, Gegenstand eines Verkaufs oder einer 

Eigentumsübertragung zu sein. Es dürfen maximal fünf Tiere gesamt pro Person mitgeführt werden. Außer für 

Hunde, Katzen und Frettchen sind derzeit noch keinerlei Bescheinigungen festgelegt.  

 

Für Hunde, Katzen, Frettchen gilt:  

Jedes Tier, das im Reiseverkehr von Privatpersonen aus Drittstaaten in die EG mitgenommen wird, muss gegen 

Tollwut geimpft sein, es muss gekennzeichnet sein, und es muss für jedes Tier eine Bescheinigung mitgeführt 

werden. Eine serologische Tollwutuntersuchung (Titerbestimmung) ist für jedes Tier erforderlich, das nicht aus 

einem Drittstaat stammt, der in der Drittstaatenliste aufgeführt ist.  

 

Tollwutimpfung 

Die Tollwutimpfung ist gültig: wenn das Tier mit einem inaktivierten Impfstoff gegen Tollwut entsprechend den 

Genehmigungen für das Inverkehrbringen des Impfstoffes im Ursprungsstaat geimpft wurde; 21 Tage nach 

Abschluss der Grundimmunisierung; wenn das Tier regelmäßig einer Auffrischungsimpfung unterzogen wurde; 

wenn es sich um einen Impfstoff handelt, der einen Wirkungsgrad von mindestens einer internationalen 

Antigeneinheit (WHO-Norm) hat. 

 

Kennzeichnung 

Jedes Tier muss entweder durch eine deutlich erkennbare Tätowierung oder durch einen Mikrochip 

gekennzeichnet sein. Weitere Infos unter www.bmgf.gv.at ! 

 

Anlein- bzw. Maulkorbpflicht 

Leine und Maulkorb müssen bei Ihrem Aufenthalt in Österreich mitgeführt werden. Ein bundesweites Gesetz in 

dem die Anlein- bzw. Maulkorbpflicht genau geregelt ist gibt es allerdings (noch) nicht. Im Allgemeinen wird vom 

oberösterreichischen Hundehaltegesetz ausgegangen. 

 

Ein Auszug daraus: LEINEN- UND/ODER MAULKORBPFLICHT 

Im Ortsgebiet* besteht Leinen- ODER Maulkorbpflicht. Bei Bedarf, jedenfalls aber an Haltestellen, in öffentlichen 

Verkehrsmitteln, in Schulen und Kindergärten, auf Kinderspielplätzen sowie bei größeren 

Menschenansammlungen, wie z. B. in Einkaufszentren, Badeanlagen und bei Veranstaltungen besteht Leinen- 

UND Maulkorbpflicht.  

 

Ausgenommen von diesen Bestimmungen sind im Einsatz befindliche Polizeihunde, Hilfs- und Rettungshunde, 

ausgebildete Jagdhunde, sowie Hunde auf deren Unterstützung bestimmte Personen angewiesen sind (z. B. 

Blindenführhunde). 

 

 

 

http://www.bmgf.gv.at/


Die Gemeinde kann durch Verordnung bestimmen:  

 

+ wo Leinen- ODER Maulkorbpflicht im Ortsgebiet NICHT gilt (Freilaufflächen) 

 

+ wo Leinen- UND Maulkorbpflicht im Ortsgebiet gilt 

 

+ wo das Mitführen von Hunden im Ortsgebiet generell verboten ist (Hundefreie-Zone) 

 

+ wo auch außerhalb des Ortsgebietes Leinen- ODER Maulkorbpflicht besteht 

 

Die Gemeinde hat mit Bescheid entsprechende Anordnungen für die Haltung eines bestimmten Hundes zu 

treffen, wenn Gefährdungen und Belästigungen von Menschen und Tieren nicht anders vermieden werden 

können (z. B. erweiterte Leinen- und/oder Maulkorbpflicht, Errichtung eines Zaunes usw.). Letztlich kann sogar 

die Hundehaltung bescheidmäßig untersagt werden. 

 

*Unter Ortsgebiet versteht man jedenfalls alle Straßenzüge, Gehsteige, Gehwege und Parks innerhalb der 

Ortstafeln „Ortsanfang“ und „Ortsende“. 

 

 

 

 


